
1. Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 119 Gesundheitsquartier 
Alte-Kölner-Straße wird eingeleitet. Das Verfahren wird als beschleunigtes 
Verfahren nach § 13a Baugesetzbuch (Bebauungsplan der Innenentwicklung) 
durchgeführt. 
 

2. Die wesentlichen Inhalte des Bebauungsplanes sind: 

 Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Schaffung eines 
Gesundheitsquartieres 

 Festsetzung von Art und Maß der Bebauung 

 Festsetzung der zulässigen Nutzungen  
 
 


